
Brüel & Kjær Vibro GmbH 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Januar 2005) 
 
I. Geltung 
1 . Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen ("Allgemeine Geschäftsbedingungen") 

gelten für unsere sämtlichen Leistungen.  
  Bestellungen, Nebenabreden, Änderungen und sonstige Vereinbarungen bedürfen 

zu Ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung des 
Schriftformerfordernisses selbst. 

  Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei 
Auftragserteilung gelten diese zwischen dem Besteller und uns als vereinbart, und 
zwar ebenso für künftige Geschäfte, auch wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug 
genommen ist, sie aber dem Besteller bei einem von uns bestätigtem Auftrag 
zugegangen sind. Wird der Auftrag abweichend von unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen erteilt, so gelten auch dann nur unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, selbst wenn wir nicht widersprechen. Abweichungen gelten 
also nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt werden. 

  Allgemeine Bedingungen des Bestellers sind für uns nur verbindlich, soweit sie nicht 
mit unseren nachstehenden Bedingungen in Widerspruch stehen.  

2. Unsere Erfüllung des Vertrages bezüglich derjenigen Lieferteile, die von staatlichen 
Exportvorschriften erfasst werden, steht unter dem Vorbehalt, dass uns die 
erforderlichen Genehmigungen erteilt werden. 

 
II. Vertragsabschluss, Umfang der Leistung 
1 . Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche 

Auftragsbestätigung zustande. 
2. Für den Umfang unserer Leistungen ist unsere Auftragsbestätigung maßgebend. 
3. Alle in unseren Angeboten und Prospekten enthaltenen Mengen-, Maß-, Farb- und 

Gewichtsangaben verstehen sich unter Berücksichtigung der handelsüblichen 
Toleranzen. 

  Kalkulations- und Berechnungsfehler zu unseren Lasten berechtigen uns zu einer 
Korrektur sofern 

  - die für die Preisbildung maßgeblichen Berechnungsgrundlagen Gegenstand des 
Vertrages und als solcher dem anderen Vertragsteil bekannt war, oder 

  - der andere Vertragsteil den Kalkulations- oder Berechnungsfehler anerkannt hat. 
Schadenersatzansprüche des anderen Vertragsteiles aufgrund der Vornahme einer 
solchen Korrektur sind ausgeschlossen, wenn der andere Vertragsteil den 
Kalkulations- oder Berechnungsfehler erkannt hat oder erkennen musste. 

 
III. Preise 
1.  Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk, einschließlich 

Kartonverpackung, unverzollt ausschließlich Einbau und Inbetriebnahme der Geräte 
sowie ausschließlich Einweisung des Bedienungspersonals und ohne alle weiteren 
Kosten. 

2. Für Montagen, Reparaturen und sonstige Dienstleistungen gilt, dass diese zu den 
jeweils gültigen Verrechnungssätzen, welche bei uns angefordert werden können, 
nach Zeit und Aufwand abgerechnet werden, falls nicht ausdrücklich ein 
Pauschalpreis vereinbart ist. 

3.  Die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ist in den Preisen nicht 
enthalten. 

4. Alle Steuern, Gebühren und Abgaben im Zusammenhang mit der Lieferung 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

5. Soll die Lieferung der bestellten Ware später als vier Monate nach 
Vertragsabschluß erfolgen, so sind wir berechtigt, die vereinbarten Preise 
entsprechend zwischenzeitlich eingetretener Kostenerhöhungen, insbesondere für 
Material, fremdbezogene Ware und Löhne, anzupassen. Falls wir von unserem 
Recht zur Kostenerhöhung Gebrauch machen und eine Preiserhöhung um mehr als 
5% verlangen, steht dem Besteller ein Rücktrittsrecht vom Vertrag zu. 

 
IV. Zahlungen 
1. Zahlungen sind ohne jeden Abzug – 14 Tage nach Rechnungsdatum – auf eines 

unserer Konten zu leisten. Alle mit der Erfüllung der Zahlungsverpflichtung 
zusammenhängenden Kosten und Spesen gehen zu Lasten des Bestellers. Zahlung 
durch Überweisung oder Einzugsermächtigung wird akzeptiert. 

2. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung mit bestrittenen oder nicht 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen ist nicht statthaft. 

3. Beim überfällig werden von unstrittigen Rechnungen wird durch uns das 
standardmäßige Mahnverfahren eingeleitet. Wir behalten uns das Recht vor, eine 
Bearbeitungsgebühr von EUR 50 und Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank  zu berechnen. 

 
V. Lieferung, Gefahrenübergang, Entgegennahme 
1 .  Teillieferungen und Teilrechnungen sind zulässig. 
2. Es gelten die Incoterms 2000 als vereinbart. Lieferungen erfolgen EXW, soweit nicht 

besonders bestimmt ab Herstellungsort. 
3. Hat der Besteller bei einer Werkleistung, soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, vor 

Abnahme den Transport der Sache vom Herstellungsort zur Verwendungsstelle 
übernommen, so trägt der Besteller für die Dauer des Transportes die Gefahr. 

4. Der Besteller darf die Entgegennahme der Lieferung bei unerheblichen Mängeln, 
unbeschadet seiner Rechte aus Abschnitt X., nicht verweigern. 

5. Nimmt der Besteller die Ware nicht rechtzeitig an, obwohl ihm diese angeboten 
wurde, geht die Gefahr mit Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Besteller 
über. Ist der Besteller mit der Annahme der Ware oder der Erteilung der 
Versandvorschriften in Verzug, sind wir berechtigt, nach Ablauf einer Nachfrist von 
vier Wochen, gerechnet vom Zeitpunkt des Bestehens der Versandbereitschaft, 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom Vertrag 
zurückzutreten. 

 
VI. Eigentumsvorbehalt 
  Die von uns gelieferten Waren bleiben als Vorbehaltsware unser Eigentum bis zur 

Erfüllung sämtlicher uns gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung 
zustehenden Ansprüche. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders 
bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei laufender Rechnung gilt das 
vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung. Der Besteller ist 
grundsätzlich berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen. Zur Besicherung unserer sämtlichen offenen Ansprüche gegenüber dem 
Kunden tritt dieser bereits seine aus dem Weiterverkauf gegenüber seinem 
Abnehmer entstandene Forderung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. 
Solange wir noch Eigentümer der Vorbehaltsware sind, sind wir jederzeit berechtigt, 
die Ermächtigung zum Weiterverkauf zu widerrufen. Der Besteller ist jederzeit 
widerruflich zur Einziehung der abgetretenen Forderungen ermächtigt. 

  Unsere Befugnis die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, 
jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der 
Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. 

  Der Besteller ist verpflichtet, uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, 
die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern die Abtretung 
mitzuteilen. 

Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren 
steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Ware zu. Jede Verarbeitung, 
Verbindung oder Vermischung im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gilt als in unserem 
Auftrag erfolgt. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren nach 
Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung veräußert, so gilt die Abtretung der 
Forderung aus dem Weiterverkauf nur bis zur Höhe des Anteils unseres 
Rechnungswertes zum Rechnungswert der mitveräußerten Ware. 

  Bei Veräußerung der Ware, an denen wir Miteigentumsanteil haben, ist die Forderung in 
Höhe der Miteigentumsquote an uns abzutreten. Wir bieten dem Besteller schon jetzt die 
Einräumung eines Anwartschaftsrechtes an den zur Entstehung gelangenden 
Miteigentumsanteilen an. Der Besteller nimmt dieses Angebot an. Mit Begleichung aller 
uns zustehenden Ansprüche geht das Miteigentum auf den Besteller über. 

  Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
von uns eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Vermietung oder anderweitige 
unsere Sicherung beeinträchtigende Überlassung des Kaufgegenstandes sowie seine 
Veränderung zulässig. Hiervon unberührt bleibt das Recht des Bestellers, die Waren im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang unter den vorgenannten Voraussetzungen weiter zu 
veräußern. 

  Bei Zugriffen Dritter, insbesondere bei Pfändungen des Kaufgegenstandes oder bei 
Ausübung des Unternehmerpfandrechtes einer Werkstatt hat der Besteller uns sofort 
schriftlich Mitteilung zu machen und den Dritten unverzüglich auf unseren 
Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. 

  Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der 
Besteller nach Mahnung zur Herausgabe des Kaufgegenstandes an uns verpflichtet. In 
der Zurücknahme des Gegenstandes durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann 
vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Wir sind berechtigt, nach Abmahnung 
mit angemessener Frist, den Kaufgegenstand unter Anrechnung auf den Kaufpreis durch 
freihändigen Verkauf bestmöglich zu verwerten. Übersteigen die Sicherheiten zu unseren 
Gunsten aus Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung und Vorausabtretung die 
gesamte Summe unserer Forderungen gegen den Besteller um mehr als 25 vom 
Hundert, so sind wir verpflichtet, vollbezahlte Lieferungen nach eigener Wahl 
freizugeben. 

  Wir sind berechtigt, unsere Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt - insbesondere die 
Rücknahme der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware - ohne einen vorherigen 
Rücktritt vom jeweiligen Kaufvertrag geltend zu machen. 

 
VII. Lieferfrist 
1. Von uns genannte Lieferzeiten sind unverbindlich. Vereinbarte Liefertermine werden wir 

nach bestem Vermögen einhalten. Die Einhaltung einer vertraglichen Lieferfrist setzt 
voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen uns und dem 
Besteller geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z. B. 
Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen oder 
Leistung einer Anzahlung, erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, verlängert sich die Lieferzeit 
angemessen. 

2. Der Besteller kann neben der Lieferung Ersatz des Verzugsschadens nur verlangen, 
wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, es sei denn, dass eine 
Kardinalpflicht verletzt wurde. Eingetretene Leistungsverzögerungen haben wir nicht zu 
vertreten bei nicht erfolgter oder rechtzeitiger Selbstbelieferung. Steht fest, dass eine 
Selbstbelieferung mit den bestellten Waren nicht erfolgt, sind wir zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. 

3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk 
verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Soweit eine Abnahme zu 
erfolgen hat, ist der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise unsere Meldung der 
Abnahmebereitschaft. 

4. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit zurückzuführen auf höhere Gewalt, auf 
Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse, wie z. B. die Änderung des Liefergegenstandes 
wegen des Nichterhalts staatlicher Genehmigungen, die nicht von uns zu vertreten sind, 
gleichviel ob in unseren Werken oder bei unseren Unterlieferanten, so verlängert sich die 
Lieferzeit angemessen. 

 
VIII. Verzug 
1 . Kommen wir in Verzug und entsteht dem Besteller hieraus ein Schaden, so ist er 

berechtigt, eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen für jede volle Woche der 
Verspätung 0,5 v. H., höchstens aber 5 v. H. vom Werte desjenigen Teils der 
Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß 
genutzt werden kann.  

2. Weitere Ansprüche aus Verzug bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt Xl.  
 
IX. Abnahme 
1. Nimmt der Besteller unsere Produkte in Betrieb, muss die Abnahme gemäß dem 

vereinbarten Zeitplan erfolgen. Die Abnahme gilt als erteilt, wenn dieser Zeitplan ohne 
unser Verschulden um mehr als 2 Wochen überschritten wurde.  

2. Wurde kein Zeitplan vereinbart, so gelten unsere Produkte 4 Wochen nach Eintreffen der 
letzten wesentlichen Teillieferung als abgenommen. 

3. Liegt ein unerheblicher Mangel vor, so kann der Besteller die Abnahme nicht verweigern. 
 
X. Gewährleistung 
1. Wir gewährleisten, dass die von uns gelieferten Waren nicht mit wesentlichen Mängeln 

behaftet sind. Unwesentliche Abweichungen von der Leistungsbeschreibung  oder bei nur 
unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit gelten nicht als Mangel. Öffentliche 
Äußerungen, Anpreisungen, Werbeaussagen, technischen Daten und Beschreibungen in 
der Produktinformation stellen neben den vertraglich vereinbarten 
Beschaffenheitsangaben keine Beschaffenheitsangaben dar. 

  Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Erhalt auf die vereinbarte Beschaffenheit 
und Mengenabweichungen hin zu untersuchen, und wenn sich ein Mangel zeigt, uns 
unverzüglich Anzeige zu machen. Die Mängelrüge ist bei offen zutage getretenen 
Mängeln nur innerhalb einer Woche zulässig. Die Anzeige hat schriftlich zu erfolgen. Für 
die Fristberechnung sind der Zeitpunkt der Anlieferung und der Tag des Eingangs des 
Rügeschreibens maßgebend. Unterlässt der Besteller die Anzeige, so gilt die Ware als 
genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der 
Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die 
Anzeige unverzüglich nach Entdeckung gemacht werden, anderenfalls gilt die Ware auch 
in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Die Untersuchungs- und Rügepflicht des 
Bestellers besteht auch dann, wenn eine andere als die bedungene Ware oder eine 
andere als die bedungene Menge von Ware geliefert ist, sofern die gelieferte Ware nicht 
offensichtlich von der Bestellung so erheblich abweicht, dass wir die Genehmigung des 
Bestellers als ausgeschlossen betrachten mussten. 

  Für rechtzeitig angezeigte Mängel leisten wir Gewähr nach den gesetzlichen Vorschriften, 
es sei denn, dass nachfolgend etwas anderes bestimmt ist: 

  a) Der Besteller kann die Rückgängigmachung des Kaufvertrages oder die Herabsetzung 
des Kaufpreises nur verlangen, wenn ein Mangel nach mindestens zweimaliger und in 
technisch komplizierten Fällen mindestens dreimaliger Nachbesserung bzw. 
Ersatzlieferung nicht beseitigt werden kann oder für den Besteller ein bzw. ein weiterer 
Nachbesserungsversuch bzw. eine weitere Ersatzlieferung unzumutbar ist. Der Besteller 
kann jedoch die Rückgängigmachung des Kaufvertrages oder die Herabsetzung des 
Kaufpreises nur verlangen, wenn er uns die Möglichkeit eingeräumt hat, den 
Kaufgegenstand auf unsere Kosten an unseren Firmensitz zu verbringen, um dort den 
letzten Nachbesserungsversuch zu unternehmen. 



b) Wir sind zunächst nach unserer Wahl zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
berechtigt. 
c) Wählt der Besteller wegen eines Mangels nach gescheiterter Nacherfüllung den 
Rücktritt vom Vertrag, so steht ihm daneben kein Schadenersatz zu. 
d) Die anlässlich einer Nachbesserung ersetzten Teile werden unser Eigentum. 
e) Wir sind im Rahmen der Nacherfüllung in keinem Fall zur Neulieferung bzw. –
herstellung verpflichtet. 
f) Die Gewährleistungspflicht beträgt 12 Monate ab Lieferung oder 
Leistungserbringung.  Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat beträgt die 
Gewährleistungspflicht 12 Monate, ab Abnahme. Verzögert sich in einem solchen 
Fall der Versand, die Aufstellung oder die Inbetriebnahme ohne unser Verschulden, 
so endet die Gewährleistung spätestens 15 Monate nach Gefahrübergang.  

  
   
2. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden aufgrund natürlicher Abnutzung 

oder seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß vorgenommener Eingriffe 
oder Instandsetzungsarbeiten, sowie, sofern sie nicht auf unser Verschulden 
zurückzuführen sind, ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
Montage oder Inbetriebsetzung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, nicht 
ordnungsgemäßer Wartung, Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel / 
Austauschwerkstoffe, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeignetem Baugrund, uns 
unbekannten schädlichen Umgebungsbedingungen, chemischer, elektrochemischer 
oder elektrischer Einflüsse.  

  Defekte Teile sollen sachgemäß verpackt, und gemeinsam mit einer 
Fehlerbeschreibung an die Stelle des ursprünglichen Versands zurückgesendet 
werden.  

 
XI. Haftung 
1. Schadensersatzansprüche des Bestellers - gleich aus welchem Rechtsgrund, 

insbesondere wegen Vertragsverletzung, unerlaubter Handlung, 
Produzentenhaftung, falscher oder unterlassener Beratung, Verschulden bei 
Vertragsverhandlungen, positiver Forderungsverletzung - sind für Fahrlässigkeit und 
leichte Fahrlässigkeit von uns, unserer Vertreter, Angestellten, Arbeitnehmer und 
Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, sofern nicht nachfolgend etwas anderes 
geregelt ist.  

2. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für die schuldhafte Verletzung von 
Pflichten, die für eine ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages wesentlich 
sind ("Kardinalpflichten").  

3. Soweit wir gemäß Abs. 2 auch für leichte Fahrlässigkeit haften, beschränkt sich 
unsere Haftung der Höhe nach auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren 
Schäden, bis zur Höhe der Ersatzleistung unserer Produkthaftpflichtversicherung.  

4. Bei grober Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen beschränkt sich unsere 
Haftung ebenfalls auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren Schäden bis zur 
Höhe der Ersatzleistung unserer Produkthaftpflichtversicherung.  

5. Für den Verlust von Daten und deren Wiederherstellung haften wir nur, wenn ein 
solcher Verlust durch angemessene Datensicherungsmaßnahmen seitens des 
Bestellers nicht vermeidbar gewesen wäre und soweit die Daten aus Datenmaterial, 
das in maschinenlesbarer Form bereitgehalten wird, mit vertretbarem Aufwand 
rekonstruiert werden können.  

6. Der gemäß den vorstehenden Bestimmungen zu leistende Schadenersatz ist 
begrenzt auf den Betrag der Vergütung für die Softwareprodukte, die Gegenstand 
des Anspruchs sind oder den Schaden unmittelbar verursacht haben. Maßgebend 
für die Berechnung sind die bei der Entstehung des Anspruchs geltenden 
Vergütungen ohne Umsatzsteuer.  

7. Wir haften nicht für mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, entgangenen Gewinn, 
ausgebliebene Einsparungen oder mittelbare Schäden. Ebenso haften wir nicht für 
unsachgemäße Installation durch Dritte oder negative Wechselwirkungen der 
erbrachten Leistung mit beim Besteller bestehenden oder später hinzukommenden 
Soft- oder Hardwarekomponenten. Ebenso haften wir nicht für ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung sowie fehlerhafte oder nachlässige Wartung durch den 
Besteller oder Dritte.  

8. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht, 
soweit nach dem Gesetz zwingend gehaftet wird, insbesondere (i) in Fällen 
verschuldensunabhängiger Haftung, wie nach dem Produkthaftungsgesetz, (ii) bei 
einer Haftung für anfängliches Unvermögen, (iii) bei Gesundheits- und 
Körperschäden oder Verlust des Lebens.  

9. Soweit unsere Schadensersatzhaftung ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung unserer Vertreter, Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.  

10. Der Besteller ist verpflichtet, Schäden und Verluste für die wir aufzukommen haben, 
uns unverzüglich anzuzeigen und von uns aufnehmen zu lassen. Die vorstehenden 
Ansprüche verjähren in sechs Monaten vom Empfang der Ware durch den 
Besteller. § 852 BGB bleibt unberührt. Schweben zwischen uns und dem Besteller 
Verhandlungen über den zu leistenden Schadensersatz, so ist die Verjährung 
gehemmt, bis einer der Vertragspartner die Fortsetzung der Verhandlungen 
verweigert.  

 
XII. Software 
1. Für im Lieferumfang enthaltene Softwareprodukte anderer Anbieter gelten deren 

Allgemeine Geschäftsbedingungen vorrangig. Sollten diese nicht vorliegen, lassen 
wir sie dem Besteller auf Anfrage zukommen. 

2. Ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen anderer Anbieter gelten 
unsere Bedingungen, die Abschnitte XII.3. bis XII.11. gelten analog. Im Falle der 
Unwirksamkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen anderer Anbieter gelten 
unsere Bedingungen.  

3. Unsere eigenen Softwareprodukte unterliegen dem Urheberrechtsschutz. Uns 
stehen vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen sämtliche Rechte an unseren 
Softwareprodukten zu. 

4. Der Besteller erhält an unseren Softwareprodukten auf Dauer ein einfaches, nicht 
ausschließliches, zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht für die zeitgleiche Nutzung 
durch bis zu der vertraglich vereinbarten Anzahl von Nutzern. Ist vertraglich keine 
Nutzeranzahl festgelegt, so ist zeitgleich maximal ein Nutzer zur Nutzung berechtigt. 
Änderungen an unseren Softwareprodukten durch den Besteller sowie die Vergabe 
von Unterlizenzen ist nicht zulässig. Der Besteller ist ohne unsere schriftliche 
Erlaubnis nicht berechtigt Dritten Rechnerleistung bezüglich des Lizenzmaterials 
(„Outsourcing-Dienstleistungen") zur Verfügung zu stellen. 

5. Die Parteien sind sich darüber einig, dass auch ein online Benutzerhandbuch die 
Voraussetzungen eines ordnungsgemäßen Handbuchs erfüllt. 

6. Wir sind zur Überlassung des dem Softwareprodukt zugrunde liegenden Quellcode 
nicht verpflichtet.  

7. Änderungen an den Softwareprodukten durch den Besteller sind unzulässig. 
Insbesondere ist dem Besteller nicht gestattet die Übersetzung, Bearbeitung, das 
Arrangement und andere Umarbeitungen der Softwareprodukte sowie die 
Vervielfältigung der erzielten Ergebnisse. Ebenso ist ein Eingriff in den Quellcode 
der Softwareprodukte ohne schriftliche Genehmigung durch uns untersagt. Dies gilt 
nicht für Änderungen, die für die Berichtigung von Fehlern notwendig sind, sofern 
wir uns mit der Behebung des Fehlers in Verzug befinden, die Fehlerbeseitigung 
ablehnen oder wegen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zur Fehlerbeseitigung 
außerstande sind. 

8. Eine Dekompilierung oder ein Reverse-Engineering der überlassenen Softwareprodukte 
ist unzulässig, sofern es nicht unerlässlich ist, um die erforderlichen Informationen zur 
Herstellung der Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen Computerprogramms 
mit der überlassenen Software oder mit anderen Programmen zu erhalten, sofern dies 
unter Einhaltung der Vorgaben des § 69 e Absatz 1 UrhG geschieht und die benötigten 
Informationen nicht anderweitig zu beschaffen sind. Der Besteller hat vor einer 
Dekompilierung oder einem Reverse-Engineering zuerst die benötigten Informationen bei 
uns schriftlich anzufordern.  

9. Die bei Handlungen nach Ziff. 8 gewonnenen Informationen dürfen ausschließlich zur 
Herstellung der Interoperabilität des unabhängig geschaffenen Programms verwendet 
werden. Sie dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, dies wäre für die 
Interoperabilität des unabhängig geschaffenen Programms notwendig. Ferner ist auch die 
Verwendung der Informationen für die Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung eines 
Programms mit im wesentlichen ähnlicher Ausdrucksform oder für irgendwelche andere, 
das Urheberrecht verletzende Handlungen nicht zulässig.  

10. Kennzeichnungen der Softwareprodukte oder der Datenträger, insbesondere 
Urheberrechtsvermerke, Marken, Seriennummern oder sonstige der Identifikation des 
Softwareprodukts dienende Merkmale dürfen nicht entfernt, verändert oder unkenntlich 
gemacht werden. 

11. Soweit nicht vorstehend abweichend geregelt, darf der Besteller unsere 
Softwareprodukte nur im gesetzlichen Umfang (§§ 69 c-e UrhG) vervielfältigen, 
überarbeiten, übersetzen, verbreiten oder in den Quellcode umwandeln. Der Besteller ist 
verpflichtet, Herstellerangaben - insbesondere Copyright-Vermerke - nicht zu entfernen 
oder ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu verändern.  

 
XIll. Schutzrechte Dritter 
1. Für den Fall, dass die Waren oder Softwareprodukte Schutzrechte oder sonstige Rechte 

Dritter, die eine Nutzung entsprechend Inhalt und Zweck dieses Vertrages einschränken 
oder ausschließen, verletzen, stellen wir den Besteller von Ansprüchen Dritter die eine 
Verletzung von Schutzrechten geltend machen, frei. Die Vertragspartner werden sich 
gegenseitig unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihnen gegenüber Ansprüche 
wegen der Verletzung von Schutzrechten geltend gemacht werden. Die 
Freistellungsverpflichtung aus Satz 1 gilt jedoch nur, wenn a) der Besteller seiner 
Benachrichtigungspflicht nach Satz 2 nachgekommen ist und b) uns alle 
Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben und c) der 
Besteller uns bei der Abwehr oder vergleichsweisen Beilegung des Anspruchs durch 
angemessene Hilfestellung und Informationen unterstützt. Absatz 3 bleibt hiervon 
unberührt.  

2. Wird die vertragsgemäße Nutzung der Waren oder Softwareprodukte durch Schutzrechte 
oder sonstige Rechte Dritter beeinträchtigt, so haben wir auf Wunsch des Bestellers in 
zumutbarem Umfang, nach dessen Wahl entweder die Softwareprodukte so zu ändern, 
dass sie aus dem Schutzbereich herausfällt, gleichwohl aber den vertraglichen 
Bestimmungen entspricht, oder die Softwareprodukte durch eine solche zu ersetzen, 
welche die Schutzrechte oder sonstigen Rechte des Dritten nicht verletzt oder die 
Befugnis zu erwirken, dass sie uneingeschränkt und ohne zusätzliche Kosten für den 
Kunden vertragsgemäß genutzt werden kann. 

3. Unbeschadet der Freistellungsverpflichtung nach Absatz 1 sind wir gegenüber dem 
Besteller nur dann zum Schadenersatz wegen der Verletzung von Schutzrechten Dritter 
verpflichtet, wenn wir Kenntnis von der Verletzung des Schutzrechts hatten oder hätten 
haben müssen. 

4. Die Rechte gemäß dieser Klausel XIII. bestehen nicht, soweit die Verletzung von 
Schutzrechten Dritter darin begründet liegt, dass der Besteller eine a) nach diesem 
Vertrag nicht gestattete, b) nicht von uns genehmigte Änderung an den 
Softwareprodukten durchgeführt hat oder c) die Softwareprodukte entgegen den 
Funktionsanweisungen von uns benutzt oder sie mit nicht von uns genehmigten 
Programmen oder Datenverarbeitungsanlagen kombiniert. 

 
XIV. Mitwirkungspflichten des Bestellers 
1. Der Besteller hat unser Personal über bestehende Sicherheitsvorschriften und Gefahren 

zu unterrichten und alle zum Schutz von Personen und Sachen am Arbeitsplatz 
notwendige Maßnahmen zu treffen. 

2. Der Besteller ist zu vertraglich erforderlichen Hilfeleistungen verpflichtet, wie etwa 
Vorbereitung der Baustelle, Gestellung von Werk- und Hebezeugen, Gestellung von 
Wasser und Elektrizität, etc. 

3. Verstößt der Besteller gegen die Verpflichtungen gemäß dieser Klausel XIV so ist er für 
den daraus entstehenden Schaden verantwortlich. 

 
XV. Geheimhaltung 
1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle nicht offenkundigen kaufmännischen und 

technischen Einzelheiten, die ihnen durch die Geschäftsbeziehungen bekannt werden, 
als Geschäftsgeheimnis zu behandeln. 

2. Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Muster und ähnliche Gegenstände dürfen 
unbefugten Dritten nicht überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden. Die 
Vervielfältigung solcher Gegenstände ist nur im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse 
und der urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig. 

3. Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten. 
4. Die Vertragsparteien dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung mit ihrer 

Geschäftsverbindung werben. 
 
XVI. Allgemeines 
1. Sollten einzelne Bedingungen dieser Geschäftsbedingungen oder des Vertrages ganz 

oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird hierdurch ihre Wirksamkeit im übrigen 
nicht berührt. Eine ungültige oder unklare Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen 
oder in einer Weise zu deuten, dass dem mit ihr beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck 
möglichst nahe gekommen wird. 

2. Der Besteller beschafft auf seine Kosten erforderliche Lizenzen, Genehmigungen 
und/oder Ex- und Importpapiere, die für seine Verwendung der Produkte erforderlich sind.  

3. Stellt ein Vertragspartner seine Zahlungen ein oder wird das Insolvenzverfahren über 
sein Vermögen oder ein außergerichtliches Vergleichsverfahren beantragt, oder mangels 
Masse abgelehnt, so ist der andere berechtigt, für den nicht erfüllten Teil vom Vertrag 
zurückzutreten. 

4. Ansprüche des Bestellers verjähren, außer in den Fällen der Arglist, nach 3 Jahren, es 
sei denn es sind kürzere Verjährungsfristen wirksam vereinbart, auch in diesen 
Bedingungen, oder gesetzlich vorgesehen.  

5. Unsere Ansprüche gegen den Besteller verjähren in 3 Jahren, es sei denn, das Gesetz 
sieht eine längere Frist vor.  

6. Leistungs- und Erfüllungsort für Verpflichtungen des Bestellers uns gegenüber ist 
Darmstadt.  

7. Soweit nicht anderweitig vereinbart, erstatten wir keine Rücktransportkosten der 
Verpackung.  

 
XVII. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
  Gerichtsstand für sämtliche sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist 

Darmstadt. 
  Für die Rechtsbeziehung der Vertragspartner gilt ausschließlich das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss der Kollisionsnormen und des 
Obereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG). 

 
Brüel & Kjær Vibro GmbH 


